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Neuer UNIKA-Flyer zur Wertschöpfungskette Kartoffeln

Von der Züchtung und Pflanzguterzeu-
gung über die Primärproduktion, die Abpa-
ckung und den Handel bis hin zur Verarbei-
tung – alle Stufen der Wertschöpfungsket-
te Kartoffeln arbeiten Hand in Hand, um 
die vielseitige Produktpalette der Kartof-
fel in höchster Qualität anbieten zu kön-
nen. Die Verwendungsmöglichkeiten der 
Kartoffel sind vielfältig. So sind Kartoffeln 
und Kartoffelprodukte nicht nur belieb-
te und gesunde Nahrungsmittel, sondern 
gleichzeitig ist die Kartoffel auch ein ge-
schätzter Industrierohstoff.

Die Wege der Kartoffel entlang der 
Wertschöpfungskette veranschaulicht 
ein neuer Flyer der Union der Deut-
schen Kartoffelwirtschaft e. V. (UNIKA). 
In kurzer, prägnanter Form beschreibt er 
die Stufen der Wertschöpfungskette. Er-
gänzend enthält der Flyer eine Grafik, die 
die verschiedenen Verwertungsrichtungen 
und deren Akteure schematisch darstellt.

Der Flyer „Wertschöpfungskette Kartof-
feln“ steht auf der Homepage der UNIKA 
(www.unika-ev.de) unter der Rubrik „Ver-
öffentlichungen“ zum Download zur Ver-

fügung. Druckexemplare können über die 
UNIKA-Geschäftsstelle (info@unika-ev.de) 
nachgefragt werden. <<

Europaparlament stimmt gegen EFSA-Empfehlung

Das Europäische Parlament (EP) stimm-
te im Herbst 2020 über einen vom EP-Um-
weltausschuss eingereichten Entschlie-
ßungsantrag ab, der auf die Ablehnung ei-
ner Empfehlung der Europäischen Behörde 
für Lebensmittelsicherheit (EFSA) abziel-
te. Die EFSA hatte auf Basis neuer wissen-
schaftlicher Bewertungen empfohlen, die 
Rückstandshöchstgehalte (RHG) für be-
stimmte Wirkstoffe, die für Kartoffeln so-
wie Sonderkulturen von großer Bedeutung 
sind, zu erhöhen.

Um für die politische Dimension der 
Entscheidung zu sensibilisieren, hat-

ten sich die UNIKA und die Bundesver-
einigung der Erzeugerorganisationen 
Obst und Gemüse e. V. (BVEO) im Vorfeld 
schriftlich an Herrn Norbert Lins (MdEP, 
Vorsitzender des EP-Ausschusses für 
Landwirtschaft und ländliche Entwick-
lung) sowie weitere 17 EU-Parlamenta-
rier gewendet. Die Verbände betonten, 
dass bislang ein breiter politischer Kon-
sens bestand, dass die Expertise der EFSA 
auf Basis wissenschaftlich fundierter Er-
kenntnisse beruht und nicht politisch mo-
tiviert ist. Demzufolge werden wissensba-
sierte Entscheidungen erwartet und diese 

akzeptiert. Dennoch wurde der Entschlie-
ßungsantrag mehrheitlich vom Europäi-
schen Parlament angenommen und somit 
gegen die EFSA-Empfehlung gestimmt. 

Die Entscheidung des Europaparlaments 
ist für die EU-Kommission bindend, d. h., es 
muss ein neuer Vorschlag für die Rück-
standshöchstgehalte der betreffenden 
Wirkstoffe vorgelegt werden. Die Verbän-
de sehen die Gefahr, dass dieses Vorgehen 
künftig als Blaupause in ähnlich gelager-
ten Fällen dienen kann. Dies gilt es zu ver-
hindern, um zurück zu einer faktenbasier-
ten Entscheidungsebene zu gelangen.  <<

DKHV-Schulgartenprojekt „Kids an die Knolle“ 2021

Im Projekt „Kids an die Knolle“ des Deut-
schen Kartoffelhandelsverbandes (DKHV) 
lernen Kinder auf sehr praxisbezogene 
Art, wie ein gesundes und vielseitiges Le-
bensmittel im eigenen Schulgarten heran-
wächst. Sie erfahren, wie die Kartoffel zu-
bereitet werden kann und wie vielseitig sie 
ist. Über die eigene Arbeit im Schulgarten 

wächst die Wertschätzung für ein gesun-
des Lebensmittel wie die Kartoffel.

Bundesweit hatten sich im Jahr 2020 
über 800 Schulen für „Kids an die Knol-
le“ angemeldet! Das ist ein neuer Re-
kord und zeigt die Wertschätzung, die 
die Schulen der DKHV-Initiative ent-
gegenbringen. 

Manches ist in diesem Jahr anders 
abgelaufen als in den Jahren davor. 
Corona hat viele Planungen durchein-
andergebracht und zunichtegemacht. Aber 
Dank des großen Engagements der Leh-
rer gerade in Zeiten der Schulschlie-
ßungen haben die Kinder tolle Erfah-
rungen mit der Kartoffel machen können. 
Viele Bilder, Tagebücher und Briefe berich-
ten darüber. 

Die Anmeldung für „Kids an die Knolle“ 
2021 ist ab sofort freigeschaltet: http://
www.kidsandieknolle.dkhv.org

Ob in der Schulküche oder bei einem 
Projekttag: Die eigene Ernte schmeckt am 
besten. Davon konnten sich in den ver-

gangenen Jah-
ren mehre-
re Zehntau-

send Schü-
ler überzeugen, 

denn das gemein-
same Kochen und 
Essen ist ein we-
sentlicher Baustein 

des DKHV-Schulgartenpro-
jektes. Nichts geht aber ohne Kooperati-
onspartner wie den Landfrauen oder dem 
Kochbus. Sie bereichern das Projekt mit ih-
rem Wissen und ihren Erfahrungen in en-
ger Abstimmung mit dem DKHV. Wenn 
Sie mit Ihrem Unternehmen unser Schul-
gartenprojekt oder Schulen in Ihrer Regi-
on unterstützen möchten, melden Sie sich 
bitte in der DKHV-Geschäftsstelle. <<

Nächster Berliner  
Kartoffelabend im  
Februar 2022

Die Corona-Pandemie hat die Welt 
noch immer fest im Griff. Der Deut-
sche Kartoffelhandelsverband e. V. 
sieht es daher als unumgänglich an, 
den „Internationalen Berliner Kartof-
felabend“ im Februar 2021 abzusagen. 
Wir bedauern diesen Schritt sehr. Wir 
planen den nächsten Internationalen 
Berliner Kartoffelabend am 8. Februar 
2022 im Hilton in Berlin! 
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Verbändeübergreifendes Positionspapier zu CIPC

Die Aufbrauchfrist für das Keimhem-
mungsmittel Chlorpropham (CIPC) endete 
am 8. Oktober 2020. Der Einsatz von CIPC-
haltigen Produkten ist seit diesem Zeit-
punkt verboten. Am 28./29. September 
2020 tagte der Ständige EU-Ausschuss für 
Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futter-
mittel (SCoPAFF) und stimmte in einem an-
schließenden schriftlichen Umlaufverfah-
ren dem Verordnungsentwurf der EU-Kom-
mission mit einem temporären Rückstands-
höchstgehalt (tRHG) von 0,4 mg/kg für 
CIPC zu. Das Europäische Parlament und 
der EU-Rat müssen diesem Verordnungs-
entwurf beide innerhalb von zwei Monaten 
zustimmen. Diese Zustimmung vorausge-
setzt, kann der tRHG auf europäischer Ebe-
ne im Juli 2021 Inkrafttreten.

Anlässlich des Endes der Aufbrauchfrist 
und der Entscheidung des europäischen 
Ständigen Ausschusses erstellten der Deut-
sche Kartoffelhandelsverband e. V. (DKHV), 
die Union der Deutschen Kartoffelwirt-
schaft e. V. (UNIKA), der Deutsche Bauern-
verband e. V. (DBV) und der Deutsche Raiff-
eisenverband e. V. (DRV) ein gemeinsames 
Positionspapier zu CIPC. Das Positionspa-
pier dient als Orientierung für die Zeit zwi-
schen dem 8. Oktober 2020 und der voraus-
sichtlichen Umsetzung eines tRHG im Som-
mer 2021. Es dokumentiert auch, dass sich 
die Branche ihrer Verantwortung bewusst 
ist und zum Gelingen beiträgt.

Berücksichtigen Sie, dass die Lebens-
mittelsicherheit und Verkehrsfähigkeit Ih-
rer Ware zu jeder Zeit gewährleistet sein 
muss. Halten Sie bereits in der Zeit zwi-

schen dem Ende 
der Aufbrauch-
frist (8. Oktober 
2020) und dem 
Inkrafttreten ei-
nes tRHG (vo-
raussich t l ich 
Juli 2021) den 
von der Euro-
päischen Be-
hörde für Le-
bensmittelsicherheit (EFSA) 
als ungefährlich angesehen Wert (tRHG) 
von 0,4 mg/kg ein. In diesem Zusammen-
hang möchten wir auf die Notwendigkeit 
der Reinigung der in der Vergangenheit 
mit CIPC-behandelten Lagerhäuser und 
der Dokumentation der Reinigungsarbei-
ten hinweisen.  <<

Telefonkonferenz mit Bundesministerin Klöckner zu Corona-Maßnahmen 

Anfang November 2020 hat eine Tele-
fonkonferenz auf Einladung der Bundesmi-
nisterin für Ernährung und Landwirtschaft 
(BMEL), Frau Klöckner, stattgefunden. Ziel 
der Telefonkonferenz war es, mögliche 
Folgen der von Bund und Ländern im Ok-
tober beschlossenen Maßnahmen zur Ein-
dämmung des Corona-Virus auf die Versor-
gungslage der Bevölkerung und der Agrar-
märkte zu erörtern. Für die Verbände UNIKA 
und DKHV haben der Vorsitzende bzw. Prä-
sident, Herr Feuerborn und Herr Herkenrath, 
sowie der DKHV/UNIKA-Geschäftsführer Dr. 
Schwarz teilgenommen. Zahlreiche weite-
re Verbände und Produktbereiche nahmen 
ebenfalls an der Konferenz teil.

Eingangs erläuterte die Bundesministerin 
u. a., dass es erklärtes Ziel des Bundeskabi-

netts sei, die Grenzen offen zu halten. Über 
eine geeignete Kommunikation soll Hams-
terkäufen entgegengewirkt werden. Die Ar-
beitsfähigkeit und die Aufrechterhaltung 
der Lieferketten gelte es zu sichern. Für die 
Kartoffelverbände führte Olaf Feuerborn 
aus, dass die Versorgung mit Speisekartof-
feln in guter Qualität sichergestellt ist. Der 
Markt für Verarbeitungskartoffeln (insb. für 
Flocken, Püree und Pommes) bricht auf-
grund ausbleibender Nachfrage im Gastro-
nomie- und Veranstaltungsbereich im No-
vember erneut ein. Konkrete Auswirkungen 
lassen sich derzeit nicht absehen, da unbe-
kannt ist, wie sich das Infektionsgesche-
hen mit dem Corona-Virus in der Bevölke-
rung weiterentwickelt. Besorgnis bereite 
die Situation im Bereich der Warenkredit-

versicherung, da ein Auslaufen des Schutz-
schirms zum Jahresende 2020 vielfach eine 
pauschale Kürzung der Kreditlimite für mit-
telständische Unternehmen der Land- und 
Ernährungswirtschaft bedingt. Um die Be-
lastungsfähigkeit der Versorgungsketten 
durch die neuerlich dynamische Entwick-
lung des Corona-Virus zu sichern, bedarf 
es eines funktionierenden Risikomanage-
ments, auch in Form von Warenkreditversi-
cherungen. Daher ist eine Verlängerung des 
staatlichen Schutzschirms von großer Be-
deutung. Zahlreiche weitere Aspekte wur-
den in der Telefonkonferenz erörtert. Bun-
desministerin Klöckner nahm die Themen 
auf und das BMEL wird sich mit den weite-
ren Ressorts abstimmen.

 <<

Verbändeübergreifendes Schreiben zu Warenkreditversicherung

DKHV und UNIKA haben zum Thema 
„Warenkreditversicherung: Schutzschirm 
für Lieferketten der Agrar- und Ernährungs-
wirtschaft weiterhin erforderlich“ gemein-
sam mit vier Verbänden der Agrar- und Er-
nährungswirtschaft ein Schreiben an den 
Bundesminister für Wirtschaft und Energie, 
Herrn Altmaier, an den Bundesminister der 
Finanzen, Herrn Scholz, sowie informell an 
Frau Bundesministerin Klöckner (BMEL) ini-
tiiert. Das Schreiben haben die Vorsitzen-
den/Präsidenten folgender Verbände un-
terzeichnet (in alphabetischer Reihenfolge):

Bundesverband Deutscher Pflanzen-
züchter (BDP), Bundesvereinigung der Er-
zeugerorganisationen Obst und Gemüse 

(BVEO), Deutscher Kartoffelhandelsver-
band (DKHV), Deutscher Raiffeisenver-
band (DRV), Union der Deutschen Kartof-
felwirtschaft (UNIKA), Zentralverband Gar-
tenbau (ZVG).

Im Frühjahr 2020 spannte die Bundes-
regierung einen Schutzschirm auf, um die 
deutsche Wirtschaft in der Corona-Pande-
mie wirkungsvoll abzusichern. Ein wich-
tiger Teil des Maßnahmenpaketes war ei-
ne Vereinbarung der Bundesregierung mit 
den Warenkreditversicherern. Diese sieht 
vor, dass der Bund bis zum 31. Dezember 
2020 befristet Entschädigungszahlungen 
der Kreditversicherer von bis zu 30 Milli-
arden Euro übernimmt und dafür im Ge-

genzug von den Versicherern 65 Prozent 
ihrer Prämieneinnahmen erhält. Hierdurch 
ist es u. a. erfolgreich gelungen, die Liefer-
beziehungen entlang der Waren- bzw. Lie-
ferketten der Agrar- und Ernährungswirt-
schaft zu stabilisieren.

Die Lebensmittelwirtschaft ist ein sys-
temrelevanter Bereich, dessen Funktionsfä-
higkeit von einer intakten, belastbaren Ver-
sorgungskette abhängt. Aufgrund einer gro-
ßen Betroffenheit in der Branche, sowohl 
auf landwirtschaftlicher Seite wie auch 
aufseiten der Erfassung und Weiterverar-
beitung, sprechen sich die Verbände für die 
Verlängerung des Schutzschirms aus.

 <<

 
 

   

Gemeinsames Positionspapier zu Chlorpropham (CIPC)Mit Ablauf des 8. Oktobers 2020 endete die Aufbrauchfrist für CIPC-haltige Produkte. Ab 

diesem Zeitpunkt ist der Einsatz von Chlorpropham verboten. Von einem Einsatz CIPC-

haltiger Pflanzenschutzmittel zur Wahrung der Keimruhe raten die Verbände seit geraumer

Zeit dringend ab, um die Umsetzung eines temporär geltenden CIPC-

Rückstandshöchstgehaltes (tRHG) auf europäischer sowie nationaler Ebene nicht zu 

gefährden. Die Reinigung der mit CIPC behandelten Lager entsprechend der offiziellen 

Reinigungsrichtlinie sowie die Dokumentation der Reinigung stellen eine Voraussetzung für 

den tRHG dar. Die EU-Kommission hat ein jährliches CIPC-Monitoring zum Bestandteil eines 

tRHG gemacht. Die Branche wird die fortlaufende Reduzierung möglicher Rückstände aus 

Kartoffellagern, der Logistikkette bis hin zu den Regalen des Lebensmitteleinzelhandels in 

Form von Überwachungsdaten und Reinigungsberichten nachweisen müssen.

Im schriftlichen Umlaufverfahren stimmte der Ständige Ausschuss für Pflanzen, Tiere, 

Lebensmittel und Futtermittel der Europäischen Kommission einem tRHG für CIPC von 

0,4 mg/kg zu. Das Europäische Parlament und der Europäische Rat müssen diesem

Verordnungsentwurf beide innerhalb von zwei Monaten zustimmen. Diese Zustimmung 

vorausgesetzt, kann der tRHG auf europäischer Ebene im Juli 2021 Inkrafttreten.

Berücksichtigen Sie, dass die Lebensmittelsicherheit und Verkehrsfähigkeit Ihrer Ware zu 

jeder Zeit gewährleistet sein muss. Halten Sie bereits in der Zeit zwischen dem Ende der 

Aufbrauchfrist (8. Oktober 2020) und dem Inkrafttreten eines tRHG (voraussichtlich Juli 2021)

den von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) als ungefährlich

angesehen Wert (tRHG) von 0,4 mg/kg ein.

Berlin, Stand 09.10.2020


